
bm  Ganz allgemein: Würden Sie 
sagen, der Rechtsrahmen in Deutsch-
land und Europa sorgt für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Akteure im Markt für Bankdienst-
leistungen – für Banken, Fintechs und 
Bigtechs? Falls nein – woran fehlt es? 

Banken unterliegen in Deutschland und 
Europa einer besonderen Regulierung. 
Wenn Technologieunternehmen Bank-
dienstleistungen erbringen wollen, dann 
brauchen sie dafür ebenfalls eine Er-
laubnis und unterliegen dann der Auf-
sicht. Insofern sind hier gleiche Wettbe-
werbsbedingungen gewährleistet. Same 
risk, same rules – das ist der Grundsatz, 
dem die Bankenaufsicht folgt. 

Wir stellen allerdings fest, dass sich die 
Wertschöpfungsketten bei Bankdienst-
leistungen zunehmend aufsplittern. Was 
Banken früher selber gemacht haben, 

Dienstleister, die nicht der Bankenregu-

Grundsätzlich sind gleiche Wettbewerbsbedingungen für Banken, Fintechs  
und auch Bigtechs in Sachen Finanzdienstleistungen durch die Gesetzgebung 
gewährleistet, sagt Raimund Röseler. Eben deshalb habe die BaFin regu- 
la torische Sandkästen oder dergleichen auch immer abgelehnt. Allerdings   
musste die Aufsicht bei manchen neuen Geschäftsmodellen erst einmal 
 nachziehen. Und mitunter ist bei neuen Marktteilnehmern auch die Compliance 
mit den aufsichtlichen Anforderungen zu kurz gekommen, was eine Nach-
steuerung verlangt.  Red.

„Für Bigtechs gelten die gleichen Regeln“

lierung unterliegen. Hier hat der deut-
sche Gesetzgeber aber mit dem FISG, 
dem Gesetz zur Stärkung der Finanz-
marktintegrität, reagiert. Damit ist si-
chergestellt, dass die Bankenaufsicht 
Zugriff auf die Erbringer solcher ausge-
lagerten Dienstleitungen bekommt. 

bm  Passt der Rechtsrahmen auch 
für Bigtechs, um ein Level Playing 
Field zu gewährleisten? 

Es wird niemand wegen der Technik, 
die er verwendet, ausgeschlossen oder 
schlechter gestellt. Aber auch nicht 
besser. Die Aufsicht ist technologie-
neutral, das heißt, dass die einzelnen 
Anforderungen der Aufsicht mit ganz 
unterschiedlichen Technologien umge-
setzt werden können.

bm  Aber die PSD2 ist doch in Sa-
chen Schnittstellen ein Stück weit eine 

„Einbahnstraße“ – Stichwort Apple. 
Banken müssen ihre Schnittstellen für 
andere Anbieter öffnen, die Technolo-
gieunternehmen ihre aber nicht für die 
Banken. Müsste der Rechtsrahmen 
hier nicht noch nachgebessert wer-
den, um wirklich gleiche Bedingungen 
für alle Marktteilnehmer zu schaffen? 

Zunächst einmal gelten hier für alle 
Unternehmen, die Zugang zu den 
Schnittstellen und damit zu Zahlungs-
kontodaten haben wollen, die gleichen 
Voraussetzungen: Sie müssen sich re-
gistrieren lassen oder eine Erlaubnis 
der Finanzaufsicht haben. Außerdem 
muss natürlich die Zustimmung des 
Kunden zum Datenabruf vorliegen.

Gleichsam müssen alle zahlungskonto-
führenden Banken einem Unterneh-
men, das diese Voraussetzungen erfüllt, 
dann auch Zugang zu ihren Schnittstel-
len und damit den Zahlungskontodaten 
gewähren.

Von einer „Einbahnstraße“ kann aber 
hier nicht die Rede sein, denn es gibt 

technischen Dienstleister, also die Un-
ternehmen, die zwar selbst keine Zah-
lungsdienste erbringen, aber zum Er-
bringen dieser Dienste beitragen. Sie 
sind ab einer gewissen Größe gesetzlich 

-
tern – also auch Banken – einen  Zugang 
zu den entsprechenden Infrastruktur-
leistungen zur Verfügung zu stellen.
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bm  Wie sieht die aufsichtliche Zu-
ständigkeit aus, wenn ausländische 
nicht-EU-Fintechs Finanzdienstleis-
tungen in Deutschland anbieten? Wie 
ist das bei Bigtechs, die zunehmend 
ihren Sitz ja typischerweise außerhalb 
der EU haben? Und was passiert, 
wenn deutsche oder EU-Fintechs von 
Unternehmen außerhalb der EU über-
nommen werden?

Fintechs, die in Deutschland Finanz-
dienstleistungen anbieten, unterliegen 
der Aufsicht durch die BaFin. Unter-

nehmen, die ihren Sitz in einem ande-
ren EU-Land haben, nutzen den euro-
päischen Pass: Sie werden von der 
zuständigen Behörde im Heimatland 
beaufsichtigt. Die gleichen Regelungen 
gelten auch für Bigtechs, wenn sie in 

-
geschäfte oder Finanzdienstleistungen 
erbringen wollen. Im Rahmen der Auf-
sicht unterliegen sie dann auch der so-
genannten Inhaberkontrolle, das heißt 
ihre Inhaber müssen grundsätzlich zu-
verlässig sein. Und dies gilt unabhän-
gig vom Sitz der Inhaber.

bm  Gefühlt waren die Aufsichts-
behörden in anderen europäischen 
Ländern schneller damit, gezielt auf 
Fintechs einzugehen. Trügt dieser Ein-
druck? 

Ja, dieser Eindruck trügt. Natürlich gibt 
es Länder, die mit regulatorischen 
 Erleichterungen – etwa in Form so-

 haben, attraktiv für Fintechs zu erschei-
nen. Die BaFin hat dies immer aus gu-
tem Grund abgelehnt. Wir waren und 
sind der Meinung, dass gleiche Risiken 
auch regulatorisch gleich behandelt 
werden sollten – egal, ob die Risiken aus 
Fintechs oder etablierten Unternehmen 
resultieren. Und die hohe Zahl von Fin-
techs in Deutschland zeigt doch auch, 
dass dieser Ansatz die Entwicklung in-
novativer Unternehmen nicht behindert.

bm  Zu Beginn des Fintech-Booms 
sind viele Fintechs nur in wenigen oder 
vielleicht sogar weniger stark regulier-

ten Geschäftsfeldern gestartet und 
haben ihr Geschäftsmodell sukzessive 
erweitert. Waren sich Fintechs dabei 
des regulatorischen Rahmens für Fi-
nanzdienstleistungen voll bewusst 
oder überwog die Euphorie des tech-
nisch Machbaren? Und wie sieht das 
heute aus? 

Wir haben in der Tat beobachtet, dass 
sich die ersten Fintechs mit ihren Ge-
schäftsfeldern im weniger regulierten 
Bereich bewegt haben. Das würde ich 
aber nicht nur darauf schieben, dass 

Regulierung umgangen werden sollte. 
Vielmehr ergaben sich durch neue Tech-
nologien neue Geschäftsmodelle, und 
die Aufsicht musste mit den Regularien 
erst einmal nachziehen. Das haben wir 
dann getan und uns, wie gesagt, um 
Technologieneutralität bemüht.

bm  Technisch sind die Geschäfts-
modelle von Neobanken und Neo-
brokern nahezu beliebig skalierbar. 
Wie sieht das bei der Compliance aus? 

Natürlich hilft Technik dabei, manche 
Geschäftsmodelle beliebig zu skalieren. 
Wir haben gelegentlich erlebt, dass da-
bei die Compliance mit unseren auf-
sichtlichen Anforderungen zu kurz ge-
kommen ist. Das darf natürlich nicht 
sein, und bei solchen Fällen steuern wir 
auch angemessen nach. Denn klar ist: 
Mit der Größe des Geschäfts vergrößern 
sich tendenziell auch die damit verbun-
denen Risiken. Das gilt natürlich techno-
logieunabhängig für alle Institute.

bm  Können Fintechs auch bei der 
Umsetzung regulatorischer Vorgaben 

– oder wird die Regulatorik zuneh-
mend zum Flaschenhals für das 
Wachstum? 

Ich weiß nicht, ob Fintechs regulato-
rische Vorgaben schneller umsetzen 
können als andere Institute. Ich würde 
aber vermuten, dass durch den Einsatz 
von Technik vieles erleichtert werden 
kann – warum also nicht auch die Um-
setzung von regulatorischen Vorgaben, 
zum Beispiel durch smarte Programme, 
die Informationen miteinander ver-
knüpfen und besser nutzbar machen? 
Oder ein neues, technologiebasiertes 
Meldewesen? An einem solchem Projekt 
arbeiten wir übrigens derzeit gerade. �

»Gleiche Risiken sollten auch regulatorisch 
gleich behandelt werden.«
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